
  13.01.1988 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

13.01.1988 

Geschäftszahl 

87/03/0193 

Rechtssatz 

Der Zulassungsbesitzer hat auf Grund einer Anfrage iS § 103 Abs 2 KFG gegebenenfalls VON SICH AUS die 
Person zu nennen, die die Auskunft erteilen kann. Wenn der Zulassungsbesitzer sich in stationärer Pflege eines 
Krankenhauses befindet, hat er den anfragenden Beamten, wenn er den Lenker nicht nennen kann, um eine 
Erstreckung der Auskunftspflicht zu ersuchen. 


